
Wie zerstört man den Markt für Rauschgifte?*
Anbau, Herstellung und Verbrauch illegaler Rauschmittel und der Aufstieg der diesen Markt
kontrollierenden internationalen Verbrecherorganisationen und ihre zunehmende Durchdrin-
gung des gesamten Wirtschaftslebens beginnt zur Gefahr für ganze Nationen zu werden. Der
Versuch, vornehmlich mit Hilfe des Strafrechts dieser Bedrohung Herr zu werden, scheint
angesichts der steigenden Zahl von Drogentoten und des Aufkommens öffentlicher Drogen-
märkte in den Augen vieler Verantwortlicher nicht mehr hinreichend erfolgreich zu sein. So
hat der Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg H. Voscherau angesichts des un-
gebrochenen Anstiegs der Rauschgiftkriminalität in seiner Stadt der Öffentlichkeit im Okto-
ber 1990 nochmals den Vorschlag unterbreitet, Süchtigen von staatlicher Seite Rauschmittel
zur Verfügung zu stellen und notfalls sogar Rauschmittel insgesamt oder teilweise zu legal i-
sieren1. Dieser Vorschlag wurde rasch von allen zuständigen Stellen des Bundes und von
zahlreichen anderen Bundesländern mit dem Argument verworfen, dass bei einer allgemeinen
Freigabe von Rauschmitteln der Rauschgiftkonsum und damit die Zahl der Sücht igen unan-
nehmbar stark ansteigen werde.
Das Problem bei beiden in der Öffentlichkeit vertretenen Ansichten zur Bekämpfung des
Rauschgiftmarktes besteht darin, dass jeweils nur das Falsche in der Gegenposition gesehen
wird und nicht erkannt wird, dass erst die Mischung aus beiden Konzepten zum Erfolg führt:
Völlig richtig ist bei der Ansicht von H. Voscherau,dass eine kostenlose, streng unter ärztli-
cher Aufsicht stehende Verabreichung von Rauschgift ausschließlich an bereits Süchtige und
unter Ausschluss der Möglichkeit, dass diese das Rauschgift mitnehmen und damit handeln
können, auf Dauer das Wirtschaftsunternehmen Rauschgiftkriminalität in den Konkurs treiben
muss. Die Verabreichung von Rauschgift an bereits Süchtige nimmt den Rauschgift anbieten-
den kriminellen Unternehmen die entscheidenden gewinnbringenden Kunden weg, da die
Süchtigen viele gute Gründe haben, sich dem billigeren und besseren staatlichen Anbieter
zuzuwenden2. Da sich kein Unternehmen auf Dauer gegen einen erheblich billigeren und bes-
seren Konkurrenten durchsetzen kann, muss diese Unterbietungspolitik die kriminellen Orga-
nisationen vom Markt vertreiben3. Während der finanzielle Zusammenbruch der Rauschgift-
anbieter aufgrund ihrer wirtschaftlichen Reserven eine gewisse Zeit braucht, würde eine Poli-
tik der kontrollierten Verabreichung von Rauschmitteln die erhebliche Anschlusskriminalität
rasch und entscheidend vermindern. Die hierdurch freigesetzten Fahndungskapazitäten könn-
ten dann zudem wieder für eine verstärkte Verfolgung der Vergehen nach dem Betäubungs-
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mittelgesetz eingesetzt werden und hierdurch den Rückgang dieser Kriminalität weiter be-
schleunigen4.
Entscheidend ist bei diesem Ansatz jedoch, dass die Süchtigen die Rauschmittel niemals zur
freien Verfügung erhalten. Hierdurch wird die Gefahr, dass durch diese weitere Personen mit
Rauschmitteln versorgt werden oder Geschäfte und Einkommen auf dem Schwarzmarkt er-
zielt werden können, ausgeschlossen. Es ist der Fehler in der Ansicht von Voscherau, dass er
annimmt, eine teilweise oder vollständige Freigabe von Rauschmitteln sei mit irgendeinem
nützlichen Ergebnis verbunden. Für eine Legalisierung von Rauschmitteln besteht keinerlei
Notwendigkeit oder innere Logik. Die gegenwärtigen Strafdrohungen nach dem Betäubungs-
mittelgesetz müssen vielmehr uneingeschränkt beibehalten werden, damit nicht die Legalisi e-
rung die vom bisherigen Strafverfolgungsdruck erzeugten hohen Kosten der Rauschgiftanbie-
ter entfallen lässt und diese hierdurch in die Lage versetzt würden, Drogen billiger anzubieten.
So bedeutet das gegenwärtige Bestrafungsrisiko, dass sich die Anbieter von Rauschgift per-
sönlich unter hohen Kosten gegen eine Strafverfolgung schützen müssen und insbesondere
ihren Lieferanten und ihrem höheren Vertriebspersonal erhebliche Risikozuschläge zu zahlen
haben. Auch die Erzwingung von Disziplin ist kostenintensiv. Die Abgrenzung zu anderen
kriminellen Anbietern und Wettbewerbern ist schwierig und mit Kosten verbunden und ver-
langt häufig brutale Gewalt, die wiederum zu hohen Personalkosten führt. Bei einer Legalisie-
rung des Rauschgifthandels wäre daher mit einer erheblich effizienteren Herste llung, besse-
rem Vertrieb und allgemeiner Einflussnahme auf den Staat5 zu rechnen. Die Folge hiervon
wäre ein erheblich geringerer Preis für Rauschgifte und damit ein gesteigerter, möglicherwe i-
se sogar extrem zunehmender, sozial gänzlich unannehmbarer Verbrauch von Rauschmitteln.
Es ist die mit der Legalisierung zu Recht verbundene Befürchtung der Zunahme des Rausch-
giftverbrauchs, die diesem Teil des Vorschlags von Voscherauaus gutem Grund der allge-
meinen Ablehnung verfallen lässt.
Das richtigeRezept lautet daher: Kostenlose, streng kontrollierte Verabreichung von Rausch-
mitteln ausschließlich an Süchtige, bei im übrigen weiter fortbestehender Bestrafung aller
anderen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Dieses Verfahren sorgt zunächst durch den weiter
fortbestehenden Strafdruck für erhebliche Kosten und Organisationsschwierigkeiten bei den
illegalen Anbietern. Zusätzlich werden durch die kostenlose und kontrollierte Abgabe die
Rauschgifthändler am Markt unterboten, so dass diesen kriminellen Organisationen bei der
gewinnbringenden Gruppe der Süchtigen die entscheidenden, zum Verbleiben im Markt e r-
forderlichen Einnahmen entzogen werden. Strafdruck und gezielte Unterbietung gleichzeitig
eröffnet erst die hinreichend große Schere zwischen den Kosten von Herstellung und Vertrieb
der Rauschmittel und den aufgrund der staatlichen Verabreichung an Süchtige entscheidend
verminderten Einnahmen der Rauschgiftanbieter. Erst diese Diskrepanz zwischen Einnahmen
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und Kosten erzwingt auf Dauer den Marktaustritt der Rauschgiftanbieter, den wir alle wün-
schen.
Auswahl und Definition der „Süchtigen“ ist kein triviales Problem dieses Vorschlags. Ein
Vorteil besteht jedoch darin, dass lediglich zu Beginn einer solchen Strategie die Zahl der zu
behandelnden „Süchtigen“ weit gefasst werden müsste, um hierdurch den Drogenabsatzmarkt
rascher zu reduzieren. Sind die kriminellen Vertriebssysteme jedoch erst einmal geschädigt
und fehlt es den Konsumenten an günstigen Anbietern, kann man zu einer engeren Zulassung
der Definition der „Sucht“ übergehen. Für die fortdauernde Zerstörung des Marktes reicht es
aus, dass die möglichen Anbieter erwarten, dass sie wieder unterboten werden, falls sie wie-
der in den Markt eintreten sollten. Die Erzeugung dieser ökonomischen Verlusterwartungist
hinreichend als zukünftiger Schutz vor Marktzutritt.
Erst nachdem die ökonomische Vorteilhaftigkeit des Drogengeschäfts wesentlich gesenkt
wurde, kann auch das von vielen als Heilmittel angesehene „Sozialklima der Nichtakzeptanz
von Drogen“ in Form zusätzlicher Kosten und verminderter Nachfrage für mögliche Anbieter
diese vom Versuch einer Markterschließung abhalten. Soziale Einstellungen sind gegenüber
sehr hohen pekuniären Verlockungen nicht hinreichend stark genug, eine merkliche Verhal-
tensbeeinflussung zu bewirken.
Auch die Betreuung und Einzelheiten der Verabreichung der Rauschmittel werden im wesent-
lichen lediglich zu Beginn recht hohe Kosten verursachen, da gerade in dieser Zeit eine Bera-
tung, Betreuung und Aufklärung einer größeren Zahl von Personen erforderlich ist. Nach
Marktverlassen der kriminellen Anbieter gewinnt dieses System auch gegenüber den Süchti-
gen höhere Freiheitsgrade, da diese dann nur unter erheblich größeren Problemen an illegale
Drogen gelangen können. Hat man im Rauschgiftgeschäft jedoch einmal diese Erwartungen
einer sofort einsetzenden staatlichen Unterbietungspolitik erzeugt, werden sich nur wenige
vorwagen, diese Politik auch auf die Probe zu stellen, da ein solcher Versuch aufgrund der
gegenüber dem heutigen Zustand erhöhten tatsächlich wirksamen Strafdrohungen durchaus
wieder mit hohen Kosten verbunden wäre, denen aufgrund der staatlichen Unterbietungspoli-
tik keine ausgleichenden Gewinne mehr gegenüber stünden. Damit ist der hier unterbreitete
Vorschlag auf Dauer nicht nur wirksam, sondern auch kostengünstig, da er im Ergebnis nur
noch für wenige Personen tatsächlich durchgeführt werden muss. Bedauerlicherweise ist die
Erzeugung der Erwartung einer solchen Politik eine Investition, die gerade am Anfang ihre
Hauptkosten verursacht.
Die Verteilung der Rauschmittel muss vom Staat genau organisiert und überwacht werden.
Die verabreichten Mittel dürfen keinesfalls zu einem zusätzlichen unkontrollierten Angebot s-
kanal werden, etwa aufgrund undichter Stellen bei Personal und Herstellung. Ein durchdach-
ter Einsatz von Computern dürfte jedoch eine relativ lückenlose Überwachung ermöglichen.
Die zivilrechtliche und sonstige strafrechtliche Verantwortlichkeit der vom vorgeschlagenen
Programm Betroffenen wird nicht privilegiert. Es gibt jedoch Grund zu hoffen, dass eine me-
dizinisch fachgerechte Drogenmedikation die ansonsten ebenfalls vorhandene Gewalt- und
Straßenverkehrskriminalität (zusätzlich) vermindert.
Die Frage, inwieweit die Abgabe von Rauschmitteln Therapieinterventionen zerstört, da tei l-
weise oder vollständig Leidensdruck entfällt, ist bedeutsam. Hierbei ist jedoch zu beachten,
dass dieses Problem nur die bereits Süchtigen betrifft. Der hier vorgelegte Vorschlag zielt
jedoch darauf ab, diese Zahl auf Dauer deutlich zu senken. Es handelt sich hierbei somit  um
ein Übergangsproblem.
Die Gefahr, dass die kostenlose Abgabe von Drogen durch den Staat diese insbesondere bei
Jugendlichen akzeptabler erscheinen lässt, besteht. Der Gefahr einer „Imageverbesserung“
kann jedoch durch Aufklärung und sozialen Druck entgegengewirkt werden.
Der hier unterbreitete Vorschlag kann auch nicht mit Hinweis auf Art. 3 GG und die durchaus
riesigen Probleme beim Missbrauch von Alkohol oder von Schmerz- und Schlafmitteln sowie
von Stimmungsaufhellern abgelehnt werden. Schmerz- und Schlafmittel sowie Stimmungs-



aufheller unterliegen auch weiter einer Rezeptpflicht. Hier haben wir es weder mit einer ge-
waltigen kriminellen Infrastruktur zu tun, noch mit vergleichbaren sozialen Schäden. Ein so
extremer Schritt, wie der Versuch einer vollständigen wirtschaftlichen Vernichtung der An-
bieter, wie dies hier für Drogenanbieter vorgeschlagen wird, ist daher nicht erforderlich. Auch
für den Bereich des Alkoholmissbrauchs und der damit verbundenen hohen sozialen Schäden
kann davon ausgegangen werden, dass die Bürger die negativen Wirkungen des Alkohols für
nicht so groß halten, dass die gesamte Branche durch kostenlosen Bezug von Alkohol ruiniert
werden sollte. Eine erhebliche Besteuerung von Alkohol erscheint zur Eindämmung der Miss-
bräuche ausreichend. Aus diesem Grund besteht kein Problem der Rechtsgleichheit.


